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B e k a n n t m a c h u n g 
 

33. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Südlohn 
5. Änderung des Bebauungsplanes  Nr. 09 "Marktplatz/Panofen", zugleich 1. Änderung des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. VE7 „Lebensmittelmarkt Panofen 

 
Bekanntmachung frühzeitige Bürgerbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB 

 
Gemäß § 3 Abs. 1 BauGB ist die Öffentlichkeit möglichst frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke 

der Planung zu unterrichten. Hierzu fand am 20.01.2026 im Großen Sitzungssaal des Rathauses, Winters-

wyker Straße 1 Bürgerversammlung zur Information statt. Die Planungsunterlagen wurden zur Information 
auf der Seite der Gemeinde Südlohn eingestellt unter 

 
https://www.suedlohn.de/wirtschaft-ortsentwicklung/bauen-gemeindeentwicklung/aktuelle-bauleitplanun-

gen  

 
Gem. § 3 Abs. 1 BauGB wird der Öffentlichkeit ab sofort bis zum 13.02.2026 (einschl.) die Mög-

lichkeit gegeben, Anregungen zu den o.g. Bauleitplanverfahren abzugeben. Die abwägungsre-
levanten Anregungen werden gem. § 1 Abs. 7 BauGB in die Abwägung eingestellt.  

 
Nicht rechtzeitig abgegebene Stellungnahmen können gem. § 4a Abs. 6 BauGB bei der Beschlussfassung 

über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben.    

 
Bekanntmachungsanordnung 

 
Die frühzeitige Bürgerbeteiligung zum Vorentwurf der 5. Änderung des Bebauungsplanes  Nr. 09 

"Marktplatz/Panofen" einschl. der dazugehörenden Begründung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wird hiermit 

öffentlich bekannt gemacht.  
 

Übersichtspläne o. M. 
 

33. Änderung Flächennutzungsplan, Änderungsbereich A 
 

 
 

 
 

 
 

https://www.suedlohn.de/wirtschaft-ortsentwicklung/bauen-gemeindeentwicklung/aktuelle-bauleitplanungen
https://www.suedlohn.de/wirtschaft-ortsentwicklung/bauen-gemeindeentwicklung/aktuelle-bauleitplanungen
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33. Änderung Flächennutzungsplan, Änderungsbereich B 
 

 

 
 

5. Änderung Bebauungsplan Nr. 09 
 

 
 

Südlohn, 21.01.2026 

 
Markus Lask 
Bürgermeister     
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